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Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3210/)
des Abgeordneten Peter Wurm und weiterer Abgeordneter betreffend Commerzialbank-
Pleite: Sind Kindersparbiicher noch sicher? wie folgt:

Frage 1:

Welche Konsequenzen ziehen Sie als Konsumentenschutzminister im Zusammenhang mit
der Commerzialbank-Pleite und den Vorwiirfen, dass Einlagen auf Kindersparbiicher nicht

gesichert seien?

Fiir Spareinlagen von Minderjahrigen gelten die normalen gesetzlichen Bestimmungen des

Einlagensicherungs- und Anlegerentschadigungsgesetzes (ESAEGE).

Aus diesem Grund sind alle ,Hopsi“-Sparbiicher, bei denen es sich um Uberbringer-
Sparbiicher mit Losungswort und einer Einlage von bis zu 15.000 Euro handelt, von der
Einlagensicherungseinrichtung problemlos entschadigt worden. Das Gleiche gilt fir
legitimierte Sparblicher der Commerzialbank, die auf den Namen eines Minderjahrigen
lauten, sofern der Gesamtbetrag aller Einlagen des Minderjahrigen den gesetzlichen
Hochstbetrag von 100.000 Euro nicht lbersteigt.
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Probleme kdnnen nur bei legitimierten Sparbiichern auftreten, die auf den Namen eines
Elternteils lauten. Solche Spareinlagen werden im Rahmen der Einlagensicherung diesem
Elternteil zugerechnet. Allerdings ist auch bei solchen Spareinlagen bislang nur ein einziger
Fall bekannt geworden, in dem dadurch die Gesamteinlagen des Elternteils den
Entschadigungshochstbetrag von 100.000 Euro (iberschritten haben.

Frage 2:

Welche Schritte werden Sie als Konsumentenschutzminister setzen, um weiteren Banken-

Pleiten entgegenzuwirken?

Das entscheidende Instrument gegen Banken — Pleite ist die Bankenaufsicht. Die
Beaufsichtigung der Solvenz von Kreditinstituten und die Ausarbeitung und Vollziehung der
dafir malgeblichen gesetzlichen Bestimmungen fallt jedoch nicht in meinen
Zustandigkeitsbereich als Bundesminister fiir Soziales, Gesundheit, Pflege und

Konsumentenschutz.

Frage 3:

Welche Mafinahmen werden derzeit seitens des Konsumentenschutzministeriums gesetzt,
um weiteren Schaden fiir die Konsumenten im Zusammenhang mit der Commerzialbank-

Pleite abzuwenden?

Siehe Frage 2

Frage 4:

Welche konsumentenschutzpolitischen MafSnahmen werden Sie treffen, damit besondere
Anlageformen wie z.B. ,,Hopsi-Sparbiicher" bei einer Banken-Pleite ausreichend gesichert

sind?

Wie bei der Antwort auf die Frage 1 dargelegt, sind ,Hopsi“-Sparbiicher keine besonderen
Anlageformen, sondern normale Uberbringer-Sparbiicher mit Einlagen von bis zu 15.000
Euro. Solche Uberbringer-Sparbiicher sind im Normalfall vollstindig gesichert, wenn der
Uberbringer nicht auch andere Spareinlagen bei der Commerzialbank hat und dadurch der

Entschadigungshochstbetrag von 100.000 Euro pro Einleger Gberschritten wird.
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Wir werden allerdings verstarkt dartiber aufklaren, dass Sparbiicher, die auf den Namen
von Eltern lauten, im Fall einer Insolvenz der Bank - wenig (iberraschend - auch tatsachlich
den Eltern zugerechnet werden; auch wenn das Sparbuch zu dem Zweck eréffnet wurde,

fur die Kinder vorzusorgen.

Frage 5:

Werden Sie im Zusammenhang mit der Commerzialbank-Pleite den VKI mit einer allfdlligen

Sammelklage beauftragen bzw. eine solche unterstiitzen?
Da die Vorgangsweise der Einlagensicherungseinrichtung im Fall der Commerzialbank den

gesetzlichen Vorgaben des ESAEGE entspricht, gibt es in diesem Zusammenhang keine

rechtskonforme Moglichkeit fiir Sammelklagen.

Mit freundlichen GriRRen

Rudolf Anschober
Unterzeichner Bundesministerium fuir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Datum/Zeit 2020-10-12T09:25:49+02:00

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

BUNDESMINISTERIUM FUR

SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

@ Serien-Nr. 2098721075
AMTSSIGNATUR

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Prufinformation

3von3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020- 10-12T09: 45: 51+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2020-10-12T09:25:49+0200
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-10-12T09:45:51+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




